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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
GlE: Zurechnung von Grundstücken für Zwecke 
der Grunderwerbsteuer 

Mit gleich lautendem Erlassen vom 10. März 2026 hat die 
Finanzverwaltung ihre frühere Verlautbarung aus 2023 im 
Hinblick auf die Änderungen im Zuge des 
Jahressteuergesetzes 2024 zur Zurechnung von Grundstücken 
im Kontext der Ergänzungstatbestände in § 1 Absatz 2a bis 3a 
des Grunderwerbsteuergesetzes angepasst. Unterschieden 
werden muss zwischen Erwerbsvorgängen die bis zum 5. 
Dezember 2024 und solche die danach verwirklicht wurden. 
Die früheren gleich lautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder (GlE) vom 16. Oktober 2023 
präzisierten die grunderwerbsteuerliche Zurechnung von 
Grundstücken bei § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG (Share Deals); 
siehe hierzu unseren Blogbeitrag vom  6. November 2023. Der 
aktuelle gemeinsamen Ländererlass tritt nun an die Stelle der 
gleich lautenden Erlasse aus 2023. 

I.  Hintergrund und Ausgangslage 

Mit seinen Urteilen II R 44/18 und II R 40/20 hat der Bundesfinanzhof Stellung dazu 

genommen, ob und wann ein Grundstück zum Vermögen einer Gesellschaft gehört 
und es ihr für die Ergänzungstatbestände in § 1 Absatz 2a bis 3a GrEStG 
zugerechnet wird. 

Im Gegensatz zur bis 5. Dezember 2024 gültigen Rechtslage hatte das 

Jahressteuergesetz 2024 zum Ziel, dass die Verwirklichung eines 
Ergänzungstatbestands (§ 1 Abs. 3 oder 3a GrEStG) im Gegensatz zur bisherigen 

Praxis nicht mehr zu einer Änderung der Zurechnung führt. 

Daraus ergeben sich Anwendungsregelungen sowohl für Erwerbsvorgänge, die bis 
zum 5. Dezember 2024 (Verkündung des Jahressteuergesetzes 2024) verwirklicht 
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Fundstelle 
Gleich lautende Erlasse 
der obersten Finanzbe-

hörden der Länder vom 
10. März 2026 (S 4501-

2026/005-53, 
FMNR202600463). 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/240255/gle-zurechnung-von-grundstuecken-fuer-die-ergaenzungstatbestaende-in-1-absatz-2a-bis-3a-des-grunderwerbsteuergesetzes-grestg/
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wurden als auch für Erwerbsvorgänge, die ab dem 6. Dezember 2024 verwirklicht 

wurden. Für Erwerbsvorgänge bis zum 05.12.2024 hält die Finanzverwaltung an 
ihrer bisherigen Auffassung fest. 

Ob ein Grundstück zum Vermögen einer Gesellschaft gehört, richtet sich in beiden 

Anwendungsbereichen weder nach dem Zivilrecht noch nach § 39 der 
Abgabenordnung (AO). Maßgebend ist allein die grunderwerbsteuerliche 

Zurechnung. 

II.  Zurechnung bis zum 5. Dezember 2024 - Übergangsregelungen 

Bei der Prüfung, ob aufgrund des Unterschreitens der für § 1 Absatz 3 und Absatz 

3a GrEStG maßgebenden Beteiligungsgrenze die Zurechnung eines Grundstücks 
beendet wurde, ist bei Vorgängen ab dem 1. Juli 2021 stets die 

Beteiligungsgrenze von 90 % maßgebend. Dabei ist es unerheblich, wann der 
zugrundeliegende Tatbestand verwirklicht wurde und wann die Zurechnung 

begonnen hat. Bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 gilt eine Beteiligungsgrenze von 
95 %. 

III.  Zugehörigkeit ab dem 6. Dezember 2024 

Zurechnung 

Dies ist ein Kernpunkt in den GLE. Maßgebend ist die 

grunderwerbsteuerliche Zurechnung nach § 1 Absatz 4a GrEStG. Für Zwecke der 
in § 1 Absatz 2a bis 3a GrEStG genannten Ergänzungstatbestände muss einer 

Gesellschaft ein Grundstück „gehören“, es ihr also zugerechnet werden; sie muss 
den Tatbestand „verwirklicht“ haben. Wann eine solche Verwirklichung vorliegt, ist 

in Anlage 1 gegliedert nach Rechtsvorgang (z. B. Verschmelzung, Aufspaltung, 
Abspaltung, Ausgliederung) aufgeführt. Eine Zurechnung insbesondere auf 

natürliche Personen, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Stiftungen oder 
Vereine scheidet aus. Hat eine Gesellschaft ein Grundstück unter einer 

aufschiebenden Bedingung gekauft, so ist es ihr erst ab Eintritt der Bedingung nach 
§ 38 AO zuzurechnen. 

Daneben kann das Grundstück zeitgleich einer zweiten Gesellschaft zugerechnet 
werden, wenn und solange diese die Verwertungsbefugnis nach § 1 Absatz 2 

GrEStG innehat. 
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Diese Zurechnung endet, wenn beispielsweise ein anderer Rechtsträger das 

Grundstück auf Grund eines Rechtsvorgangs nach § 1 Absatz 1 GrEStG erworben 
hat oder wenn der Rechtsvorgang, der zur Zurechnung geführt hat, nach § 16 

Absatz 1 GrEStG rückgängig gemacht wurde. 

Missbrauchsvermeidung 

Die Missbrauchsvermeidungsklausel in § 1 Abs. 4a Satz 3 GrEStG zielt darauf ab, 

Gestaltungen zu erfassen, in denen eine grundbesitzende Gesellschaft zunächst ihr 
Grundstück verkauft, sodann die Anteile der nicht mehr grundbesitzenden 

Gesellschaft verkauft werden und zuletzt die Gesellschaft das Grundstück wieder 
zurückerwirbt. 

Anzeigepflicht 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Anzeigefristen des § 19 Absatz 3 GrEStG. 
Wird durch die Rückabwicklung erstmals ein Tatbestand verwirklicht, beginnt die 

Anzeigefrist mit der Verwirklichung der Rückgängigmachung beziehungsweise der 
Kenntnis des anzeigepflichtigen Vorgangs. 

Als ein Beispiel hierfür nennen die GlE u. a. folgenden Fall: 

Im Jahr 00 erwirbt die G-GmbH ein Grundstück durch Rechtsgeschäft. A hält alle 
Anteile an der G-GmbH. Im Jahr 01 verkauft die G-GmbH ihr Grundstück an B 

durch Kaufvertrag. Anschließend veräußert A alle Anteile an der G-GmbH an C. 
Danach wird der Kaufvertrag zwischen der G-GmbH und B über das Grundstück 

wieder rückabgewickelt. 

Jahr 00: Die G-GmbH verwirklicht einen Tatbestand nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
GrEStG. Damit ist die G-GmbH eine grundbesitzende Gesellschaft. Ihr ist das 

Grundstück zuzurechnen. 

Jahr 01: Durch den Verkauf des Grundstücks wird der Tatbestand nach § 1 Absatz 

1 Nummer 1 GrEStG verwirklicht. Somit endet die Zurechnung des Grundstücks an 
die G-GmbH nach § 1 Absatz 4a Satz 2 GrEStG. 

Die Übertragung der Anteile auf C verwirklicht nicht den Tatbestand des § 1 

Absatz 2b GrEStG, da keine Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft 
übergehen. 
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Die Rückabwicklung des Kaufvertrags nach § 16 Absatz 1 GrEStG führt zur 

Nichtfestsetzung beziehungsweise Aufhebung der Steuerfestsetzung des 
Erwerbsvorgangs nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG. Aufgrund des Vorbehalts 

des § 1 Absatz 4a Satz 3 GrEStG wird der G GmbH das Grundstück zugerechnet, 
da der Erwerbsvorgang nach § 16 Absatz 1 GrEStG rückgängig gemacht wurde 

und dadurch ein Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 2a bis 3a GrEStG vermieden 
wurde. Der Tatbestand nach § 1 Absatz 2b GrEStG wird verwirklicht, da 

mindestens 90 % der Anteile an der grundbesitzenden G-GmbH übergehen. Der 
Erwerbsvorgang ist zum Zeitpunkt der Verwirklichung der Rückgängigmachung 

anzuzeigen. 

Anwendungsregelung 

Der aktuelle Erlass tritt an die Stelle der gleich lautenden Erlasse der obersten 

Finanzbehörden der Länder zur Zurechnung von Grundstücken für Zwecke der 
Ergänzungstatbestände vom 16. Oktober 2023. Er ist in allen offenen Fällen 

anzuwenden. Soweit in gleich lautenden Erlassen, die vor diesem Erlass 
veröffentlicht worden sind, gegenteilige Ausführungen enthalten sind, sind diese 

Ausführungen nicht mehr anzuwenden. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 26. März 2026 

Zulässige Rückwirkung der Anwendung des § 
13b Abs. 10 ErbStG 

Bei der Anwendung des § 13b Abs. 10 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-

gesetzes i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 

04.11.2016 (BGBl I 2016, 2464) ab dem 01.07.2016 auf Schenkungen, die vor der 
Verkündung der Neufassung des Gesetzes am 09.11.2016 erfolgt sind, handelt es 
sich um eine verfassungsrechtlich zulässige echte Rückwirkung. 

 

Aussetzung der Vollziehung im Rahmen des § 
50d Abs. 9 Satz 4 EStG 

Keine Aussetzung der Vollziehung trotz ernstlicher Zweifel am Anwendungsbereich 

des § 50d Abs. 9 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes, wenn und soweit eine Sal-
dierung zulasten des Steuerpflichtigen zu erfolgen hat. 

 

Kirchensteuerpflicht; Nachweis des 
Wiedereintritts in die Kirche 

An die Feststellungen des Finanzgerichts zu Bestand und Inhalt innerkirchlicher 
Bestimmungen ist der Bundesfinanzhof als Revisionsinstanz wie an eine Tatsa-

chenfeststellung gebunden (§ 155 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung i.V.m. § 560 
der Zivilprozessordnung). Die Bindungswirkung entfällt, soweit die erstinstanzlichen 

Feststellungen auf einem nur kursorischen Überblick über die zu behandelnde Ma-
terie beruhen.  

Urteil vom 220. Novem-
ber 2025, II R 7/23 
Zum Urteil. 

Beschluss vom 4. März 
2026, VI B 44/25 (AdV) 
Zum Beschluss 

Urteil vom 30. Oktober 
2025, X R 28/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610058/
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Die Finanzgerichte dürfen sich bei ihren Ermittlungen zum innerkirchlichen Recht 

regelmäßig nicht damit begnügen, den Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen 
zu ermitteln und wiederzugeben. Sie müssen das innerkirchliche Recht vielmehr so 

anwenden, wie es die maßgeblichen innerkirchlichen Stellen auslegen und anwen-
den. Das gilt auch für die innerkirchlichen Regelungen über den Wiedereintritt eines 

ehemaligen Kirchenmitglieds, da die Bestimmungen über den Kirchenein- und Kir-
chenaustritt zu den "eigenen Angelegenheiten" der Religionsgesellschaften im 

Sinne von Art. 140 des Grundgesetzes, Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung 
gehören. Daher ist die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft mit Wirkung für 

den weltlichen Bereich grundsätzlich nach den Regeln der jeweiligen Religionsge-
meinschaft zu beurteilen (s.a. Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 
17.12.2014 - 2 BvR 278/11, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2015, 892, Rz 

37, m.w.N., und vom 20.01.2022 - 2 BvR 2467/17, Neue Zeitschrift für Verwaltungs-
recht - Rechtsprechungs-Report 2022, 361, Rz 25). 
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Rechtsprechung im Blog 
Mitunternehmerrisiko eines stillen 
Gesellschafters 

Mitunternehmerrisiko bedeutet gesellschaftsrechtliche oder 
eine dieser wirtschaftlich vergleichbare Teilnahme am Erfolg 
und Misserfolg eines gewerblichen Unternehmens. Dieses Ri-
siko wird regelmäßig durch Beteiligung an Gewinn und Verlust 
sowie an den stillen Reserven des Anlagevermögens ein-
schließlich eines Geschäftswerts vermittelt. Erforderlich ist ein 
Gesellschafterbeitrag, durch den das Vermögen des Gesell-
schafters belastet werden kann. Demgegenüber reicht der 
bloße Verzicht auf eine spätere Gewinnbeteiligung nicht aus 
(Bestätigung der Rechtsprechung). Dies hat der Bundesfinanz-
hof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob stille Beteiligungen an einer GmbH zur Be-
gründung einer atypisch stillen Gesellschaft geführt haben, deren Einkünfte geson-

dert und einheitlich festzustellen sind. 

Die Auffassung einer atypisch stillen Beteiligung vertrat dabei das Finanzamt. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte keinen Erfolg. 

Das Gericht stellte fest, dass zwar nur ein –schwach ausgeprägtes    Mitunterneh-

merrisiko der stillen Beteiligten bestehe. Dieses schwache Mitunternehmerrisiko 
werde aber auf der Grundlage der bei Gründung der GmbH getroffenen mündlichen 

Übereinkunft und der Verträge über die stille Beteiligung durch eine starke Mitunter-
nehmerinitiative kompensiert. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz auf-
gehoben. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 13. No-
vember 2025 (IV R 
24/23), veröffentlicht am 
19. März 2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610050/
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Das FG ist zutreffend von der Zulässigkeit der Klage ausgegangen. Es hat aller-

dings die Anforderungen an ein --zumindest schwach ausgeprägtes-- Mitunterneh-
merrisiko der stillen Gesellschafter als Voraussetzung für eine Mitunternehmerstel-

lung zu Unrecht herabgesetzt. 

Mitunternehmerrisiko bedeutet gesellschaftsrechtliche oder eine dieser wirtschaft-
lich vergleichbare Teilnahme am Erfolg und Misserfolg eines gewerblichen Unter-

nehmens. 

Dieses Risiko wird regelmäßig durch Beteiligung an Gewinn und Verlust sowie an 

den stillen Reserven des Anlagevermögens einschließlich eines Geschäftswerts 
vermittelt. Erforderlich ist ein Gesellschafterbeitrag, durch den das Vermögen des 

Gesellschafters belastet werden kann. 

Demgegenüber reicht der bloße Verzicht auf eine spätere Gewinnbeteiligung nicht 
aus (Bestätigung der Rechtsprechung). 

Ebenso wenig reicht es für ein (schwach ausgeprägtes) Mitunternehmerrisiko aus, 
wenn ohne Verlustbeteiligung und Nachschusspflicht für den stillen Gesellschafter 

allein das Risiko besteht, dass er keine Gewinnbeteiligung erhält und damit seine 
als Einlageleistung versprochenen Dienstleistungen und etwaige Kosten vergeblich 

aufgewendet hat. 

Eine atypisch stille Gesellschaft kann als Innengesellschaft nicht Beteiligte eines fi-
nanzgerichtlichen Verfahrens sein, das die Gewinnfeststellung betrifft. 

Befugt zur Erhebung der Klage ist nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a der Finanzge-
richtsordnung i.d.F. des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes vom 22.12.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 411) --FGO n.F.-- der Klagebefugte im Sinne des § 48 Abs. 2 
Satz 1 FGO n.F. und damit der (gemeinsame) Empfangsbevollmächtigte. Er han-

delt im eigenen Namen im Interesse der Feststellungsbeteiligten und damit für 
diese als gesetzlicher Prozessstandschafter. 

Keine Geschäftsveräußerung bei 
Betriebsfortführung durch einen Pächter 

Die für die Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a 
Satz 1 UStG notwendige Absicht zur Fortführung der 
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Unternehmenstätigkeit muss bei einer mehrfachen Übertra-
gung nicht beim Zwischenerwerber, sondern beim Letzterwer-
ber vorliegen. Nutzt der Erwerber das übertragene Vermögen 
nicht wie zuvor der Veräußerer für eine eigene unternehmeri-
sche Tätigkeit, sondern verpachtet er dieses, kann für die bei 
einer Geschäftsveräußerung notwendige Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit nicht auf den Pächter abgestellt werden. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, betrieb eine Fischverarbeitung, eine Fisch-

zucht, einen Hofladen und eine Gaststätte. Mit Vertrag aus November 2016 veräu-
ßerte sie Teile ihres Unternehmensvermögens (Grundstücke mit hierauf befindli-
chen Gaststätten-, Laden- und Wohngebäuden, Betonbecken sowie bewegliche 

Einrichtungen) an A und B zu gleichen Teilen. Zudem trat sie Rechte und Ansprü-
che aus einer wasserrechtlichen Erlaubnis für den Betrieb der Fischzuchtanlage, 

aus mit Grundstücksnachbarn bestehenden Vereinbarungen sowie aus Grund-
dienstbarkeiten betreffend die Wasserentnahme zur Versorgung der Fischzuchtan-

lage an A und B ab. Zwischen der Klägerin und den Erwerbern bestand Einigkeit, 
dass die Klägerin weiterhin mit Fisch beliefert werde, was auch nach Übergang des 

Besitzes zum 01.01.2017 zunächst geschah. 

Mit einem im Mai 2017 abgeschlossenen Vertrag verpachteten A und B --nach Ver-
einbarung der Vertragsparteien "rückwirkend" zum 01.01.2017-- die gesamte Fisch-
zuchtanlage einschließlich der Gebäude und Fischzuchtbecken sowie die Rechte 

aus der wasserrechtlichen Erlaubnis an eine am 31.01.2017 gegründete und am 
21.02.2017 in das Handelsregister eingetragene GmbH, deren Gesellschafter --ne-

ben weiteren Personen-- A und B waren. 

Das Finanzamt ging von einer steuerbaren Lieferung der übertragenen Gegen-
stände aus. Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liege nicht vor, weil die Erwer-

ber das Unternehmen nicht fortgeführt hätten. Daher sei die Lieferung der Grund-
stücke steuerfrei, während die weiteren Lieferungen hinsichtlich der beweglichen 

Einrichtungen sowie der Teichanlagen steuerpflichtig seien. 

Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 13. No-
vember 2025 (V R 3/23), 

veröffentlicht am 19. März 
2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610052/
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Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 
zurückverwiesen. 

Das FG hat zutreffend angenommen, dass die für die Geschäftsveräußerung im 

Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG notwendige Absicht zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit bei einer mehrfachen Übertragung nicht beim Zwischenerwerber, 

sondern beim Letzterwerber vorliegen muss. 

Das FG hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass, wenn der Erwerber das über-

tragene Vermögen nicht wie zuvor der Veräußerer für eine eigene unternehmeri-
sche Tätigkeit nutzt, sondern dieses verpachtet, für die bei einer Geschäftsveräuße-

rung notwendige Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht auf den Pächter ab-
gestellt werden kann. 

Das FG hat zu Unrecht die Fortführungsabsicht mit der Begründung bejaht, dass 

die GmbH als Dritte mit den Gegenständen, die sie von A und B zur Nutzung über-
lassen bekommen hatte, das Unternehmen der Klägerin habe fortführen wollen. Die 
Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben. 

Für die Anwendung der Art. 19 und 29 MwStSystRL stets eine Fortführung durch 

einen Übertragungsempfänger und damit durch eine Person erforderlich, die in der 
Lage ist, die betreffende Geschäftstätigkeit abzuwickeln, weil sie infolge der Über-

tragung über einen großen Teil der zur Ausübung dieser Tätigkeit erforderlichen 
Gegenstände verfügen kann (vgl. EuGH-Urteil Mailat vom 19.12.2018 - C-17/18, 

EU:C:2018:1038, Rz 27 und 30). 

Die Absicht zur Fortführung muss jedenfalls bei dem Begünstigten der Übertragung 

als "Letzterwerber" bestehen (BFH-Urteil vom 25.09.2024 - XI R 19/22, BFHE 286, 
241, Rz 79, 81 und 83). 

Eine Absicht zur Fortführung durch einen Dritten, der nicht Begünstigter der Über-

tragung ist, ist nicht hinreichend. Hieraus folgt auch, dass sich die fehlende Steuer-
barkeit als unmittelbare Rechtsfolge des § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG nicht auf Um-

sätze im Verhältnis zu Dritten erstreckt (BFH-Urteil vom 29.08.2024 - V R 41/21, 
BFHE 286, 219, BStBl II 2025, 642, Rz 16). 

Damit scheidet eine Fortführung der auf die übertragenen Gegenstände entfallen-
den, im Einzelnen aber vom FG nicht festgestellten Tätigkeiten der Klägerin (wohl 
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Fischzucht und -verarbeitung sowie Betrieb eines Hofladens und einer Gaststätte) 

in Form der Verpachtung dieser Gegenstände durch A und B an die GmbH aus. 

Die Sache ist nicht spruchreif. Der Senat kann anhand der von dem FG getroffenen 
Feststellungen nicht beurteilen, ob die Klägerin mit der Lieferung der Gegenstände 

aus anderen Gründen Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Sinne 
des § 1 Abs. 1a UStG erbrachte. 

Business Meldungen 

PwC Legal & Tax Function Survey – Wir haben unsere Umfrage für 2026 ge-
startet 

In der heutigen vernetzten Welt reicht es nicht mehr aus, die Kosten und Leistun-

gen einer einzelnen internen Abteilung zu verstehen. Was wirklich zählt, ist die Ver-
teilung der Arbeit auf die Teams – wie zum Beispiel bei Recht, Compliance und Da-
tenschutz – sowie die Größe, die Kostenstrukturen und der Einsatz von Technolo-

gie innerhalb und zwischen diesen Funktionen. Fragen wie „Wie groß sollte meine 
Rechtsabteilung im Vergleich zur Compliance- oder Datenschutzabteilung sein?“ 

bleiben auf dem Markt weitgehend unbeantwortet. 

Wir liefern Ihnen diese Antworten – und viele mehr. 

Nehmen Sie an unserer Umfrage zur Rechts- und Steuerfunktion teil und gestalten 
Sie die Zukunft Ihrer Funktion mit datengestützten Erkenntnissen! 

Erfahren Sie mehr und erhalten Sie Zugriff auf die Fragebögen. 

Klicken Sie hier.  

Sie können selbst direkt teilnehmen oder die Teilnahme auch an spezialisierte Mit-
glieder Ihrer Organisation delegieren.   

Entdecken Sie neue Möglichkeiten, Ihre Rechtsabteilung im Vergleich zu Compli-
ance und Datenschutz optimal zu gestalten. Jetzt teilnehmen und durch datenba-

sierte Entscheidungsfindung den Erfolg sichern! 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://www.pwc.de/de/steuern/pwc-legal-tax-function-survey.html
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253635/neue-entscheidung-des-bundesgerichtshofs-zu-leaver-call-optionen-bei-management-beteiligungsprogrammen-manager-modell-ii/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253635/neue-entscheidung-des-bundesgerichtshofs-zu-leaver-call-optionen-bei-management-beteiligungsprogrammen-manager-modell-ii/
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Ihr Mehrwert?  

Durch Ihre Teilnahme erhalten Sie exklusiven Zugriff auf unvergleichliche Daten 

und Peer-Benchmarks, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Teams zu optimieren und 
fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen.  

Nutzen Sie die aktuellste und einzigartige Datenplattform – unseren „Corporate 
Operations Architect“ – der es Ihnen ermöglicht, die Reife Ihrer Abteilung(en) konti-

nuierlich zu evaluieren und zu vergleichen.  

Passen Sie Ihre Erkenntnisse an, indem Sie die Ergebnisse Ihren Bedürfnissen ent-
sprechend filtern, und laden Sie Diagramme einfach für Ihre Präsentationen herun-

ter. Diese dynamische Online-Plattform steht ausschließlich teilnehmenden Unter-
nehmen zur Verfügung.   

Der Fachbeirat  
Diese Initiative wird von einem Fachbeirat aus über 50 in-house Expert:innen unter-

stützt. Den Fachbeirat finden Sie hier.  

Wer sind wir? 
Wir sind ein Expertenteam für Recht, Steuern, GRC, Datenschutz und IP. Unsere 

Mission: Ihre Teams mit führenden Benchmarking-Einblicken stärken. 

 

 

https://www.pwc.de/de/steuern/pwc-legal-tax-function-survey/fachbeirat.html
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Den Kontakt zu unseren Experten finden Sie direkt hier.  

Unsere Partner  
Diese Evaluierung erfolgt in Zusammenarbeit mit unseren Partnern.  

 

 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne.  

Andreas Bong 

Partner Düsseldorf 
Tel.: +49 1522 4531391 

E-Mail: andreas.bong@pwc.com 

 

https://www.pwc.de/de/steuern/pwc-legal-tax-function-survey/ihr-legal-and-tax-function-survey-team.html
mailto:andreas.bong@pwc.com
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Service 

 

Indirekte Steuern im Fokus: Updates und Trends 
2026 
Frankfurt am Main / Hybrid, 14.4.2026 
Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 
senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/indirekte-steuern
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 
„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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